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Info-Paket 
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen - Mai 2007 
 
 

Die Zukunft des Islams  
in Niedersachsen 
 
Perspektiven eines staatskirchenrechtlichen Vertrages 
 
In Niedersachsen leben derzeit etwa 250.000 Muslime – das sind 3,1% der Bevölkerung. Muslime 
sind nicht einheitlich organisiert. Wir treffen auf eine Vielfalt verschiedener Glaubensrichtungen, 
Ethnien und Organisationen. Notwendig für die Anerkennung des Islams als gesellschaftliche Reali-
tät ist die Gleichstellung mit anderen Religionen. 

Es stellt sich also die Frage: Welche Perspektiven gibt es in Niedersachsen für die rechtliche Gleich-
stellung des Islams als Religionsgemeinschaft mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten? 

Die Rechtsordnung des Grundgesetzes, die deutschen Wertvorstellungen und die Werte und Emp-
findungen der Muslime bilden eine zentrale Basis für einen Dialog, der zu einer Antwort auf diese 
Frage führen soll. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Niedersächsischen Landtag möchte 
auf dieser Basis jenseits aller religiösen Unterschiede Perspektiven für einen Vertrag zwischen den 
Muslimen in Niedersachen und dem Land Niedersachsen ausloten. Ein solcher Vertrag würde die 
Teilhabe und gesellschaftliche Anerkennung der Muslime in Niedersachsen nachhaltig stärken und 
wäre Richtung weisend für Deutschland. Dabei spielt die Frage eine zentrale Rolle, welche islami-
schen Organisationen in Niedersachsen als vertragsfähige Religionsgemeinschaften anzusehen 
sind.  

Im Rahmen einer Veranstaltung am 9. Februar 2007 sollte ein erster Schritt in Richtung eines Ver-
trages zwischen den Muslimen und Niedersachsen getan werden. Im Folgenden finden sich einige 
der Beiträge zu dieser Veranstaltung, die nach einer Einführung durch den Fraktionsvorsitzenden 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen, Stefan Wenzel, die migrationspoli-
tische Sprecherin, Georgia Langhans, und die Vorsitzende der GAL-Fraktion in der Hamburgischen 
Bürgerschaft, Christa Goetsch, in zwei Teilen die Themen Religionsunterricht und Staatskirchenver-
trag behandelte. Im ersten, von der Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Migration & Flucht 
der Niedersächsischen Grünen, Corrina Gomani, moderierten Teil fand eine Diskussion zwischen 
Heidemarie Ballasch (Kultusministerium Niedersachsen), Fatma Colak (Religionswissenschaftlerin) 
und Bekir Alboga (Dialogbeauftragter der DITIB) statt. Der zweite Teil wurde von Oberkirchenrat 
Dr. Christoph Thiele moderiert und gab Firouz Vladi (Schura Niedersachsen) und Prof. Dr. Axel von 
Campenhausen (Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der EKD) Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Georgia Langhans

MdL 

Migrationspolitische Sprecherin 
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Die Veranstaltung hat gezeigt, dass ein enormes Interesse an diesem Thema besteht, das weit über 
die Fachöffentlichkeit hinausgeht und sich in einem erfreulichen Publikumszulauf und angeregten 
Diskussionen während und am Rande der Veranstaltung ausdrückte. Dabei zeigten sich durchaus 
unterschiedliche Einstellungen gegenüber dem Islam, Vorstellungen von den Regelungsmöglichkei-
ten des Staates und Ansprüche gegenüber den muslimischen Verbänden und dem Staat. Deutlich 
wurde aber, dass eine breite Zufriedenheit mit dem Modellprojekt Islamischer Religionsunterricht in 
Niedersachsen und der Wunsch besteht, darauf aufbauend weitere Schritte in Richtung eines etab-
lierten Islamischen Religionsunterrichts zu unternehmen. Ein vertrauensvoller und intensiver Dialog 
mit den Muslimen ist Voraussetzung für eine weitere Annäherung, die schließlich in einem Ver-
tragsschluss zwischen dem Land Niedersachsen und den Muslimen münden sollte.  

 

Ergänzender Hinweis: Unter der Überschrift „Rechtliche Gleichstellung des Islam“ hat die Bundes-
tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine Große Anfrage an die Bundesregierung gestellt, die 
zusammen mit der sehr umfangreichen Antwort der Bundesregierung vom 18.04.2007 in der 
Drucksache 16/5033 unter http://dip.bundestag.de/btd/16/050/1605033.pdf zu finden ist.  

 
Georgia Langhans 
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Georgia Langhans 
Migrationspolitische Sprecherin  
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Nieder-
sachsen 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich freue mich, sie hier heute zu unserer Veranstal-
tung „die Zukunft des Islams in Niedersachsen“ 
begrüßen zu können. Besonders begrüßen möchte 
ich die Referenten des heutigen Nachmittags: 
• Herrn Prof. Freiherr von Campenhausen 
• Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der 

 EKD 
• Herrn Dr. Thiele 
• Aus der Rechtsabteilung des Kirchenamts 

 der EKD 
• Frau  Ballasch 
• Regierungsdirektorin im nds. Kultusminis-

 terium 
• Die Religionswissenschaftlerin Frau Co-

 lak 
• Herrn Alboga Dialogbeauftragter der  

 DITIB 
• Herrn Vladi von der Schura Nds. 
• Besonders begrüßen möchte ich Frau 

 Gomani, die sich freundlicherweise kurz-
 fristig bereit erklärt hat für die erkrankte 
 Frau Dr. Jonker einzuspringen. Dafür 
 herzlichen Dank. 

• Und schließlich begrüße ich Frau 
 Goetsch Fraktionsvorsitzende der Grünen 
 in Hamburg, die uns eine gänzlich andere 
 Situation in Hamburg schildern wird.  

Herzlich willkommen! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Niedersachsen leben ca. 250.000 Muslime. Wir 
treffen auf eine Vielfalt unterschiedlicher Glau-
bensrichtungen, Ethnien, Nationalitäten und Or-
ganisationen. Zum überwiegenden Teil leben die 
Muslime schon sehr lange in Niedersachsen und 
die allermeisten sowie der größte Teil der Mehr-
heitsgesellschaft leben sehr gut miteinander, denn 
Zuwanderung hat auch in Niedersachsen eine sehr 
lange Tradition. Es sind in unsere Gesellschaft nicht 
nur Menschen sondern auch Religionen einge-
wandert. Die religiöse Pluralität in Niedersachsen 
ist zuallererst der Migration geschuldet. Obwohl in 
unserer Einwanderungsgesellschaft nicht alle Men-
schen religiös sind und die Ausübung der zahlrei-
chen Glaubensüberzeugungen unterschiedlich ist, 

hat Religion für viele Menschen einen hohen Stel-
lenwert. 
Daher ist auch das Anliegen der Muslime, als größ-
te nicht-christliche Religion, eine Gleichstellung mit 
anderen Religionen in Niedersachsen zu erreichen, 
in meinen Augen berechtigt. Dazu brauchen wir 
Verträge, die ganz praktische Fragen, wie die Aus-
bildung von Religionslehrern und Imamen an nie-
dersächsischen Universitäten, offene Fragen beim 
Bau von Moscheen oder auch nur die Teilnahme 
von Mädchen an Klassenfahrten regelt. Im Bereich 
der seelsorgerischen Betreuung für Muslime und 
der muslimischen Sozialarbeit sind noch nicht ein-
mal erste Schritte getan worden. Wir wollen heute 
mit dieser Veranstaltung einen Dialog beginnen, 
der Perspektiven für einen Vertrag zwischen den 
Muslimen in Niedersachsen und dem Land auslo-
tet.  
 
Dieser Veranstaltung sind zahlreiche Gespräche in 
kleineren Kreisen in der Fraktion und in den Mo-
scheen vorausgegangen und schließlich hat uns 
auch das positive Signal, ausgegangen von der ers-
ten deutschen Islamkonferenz auf Bundesebene, 
dazu bewogen, in Niedersachsen über Wege 
nachzudenken, die über den Islamunterricht hinaus 
gehen müssen, um eine gleichberechtigte Religi-
onsausübung zu ermöglichen. 
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Wobei eines auch klar ist: Der Weg zur Gleichstel-
lung ist keine Einbahnstrasse. Die islamischen Mo-
scheegemeinden, die Vereine und Dachverbände 
stehen vor der Aufgabe sich in die verfassungsge-
mäße Ordnung einzugliedern. Die Rechtsordnung 
des Grundgesetzes, die deutschen Wertvorstellun-
gen und die Werte und Empfindungen der Musli-
me sollen die zentrale Basis für einen Dialog bil-
den.  
 
Natürlich spielt dabei die Frage, welche islamischen 
Organisationen in Niedersachsen als vertragsfähige 
Religionsgemeinschaften anzusehen sind, eine 
zentrale Rolle. In Zusammenarbeit mit der Schura 
ist in Niedersachen der islamische Religionsunter-
richt an inzwischen 21 Grundschulen eingerichtet 
worden. D.h. die Landesregierung hat in diesem 
Bereich von muslimischer Seite einen verlässlichen 
Ansprechpartner. Aber reicht die Schura als An-
sprechpartner weitergehenden Verträge aus. 
„Fühlen sich die Mehrzahl der Muslime von ihr 
vertreten“, ist eine von den Fragen, die geklärt 
werden müssen. Und auch die Frage „Welche Per-
spektive hat der Islamunterricht an niedersächsi-
schen Schulen“, soll erläutert werden.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
obwohl sich die Mehrheit der Muslime in Nieder-
sachsen gut integriert hat, ist der Mehrheitsgesell-
schaft der Islam nach wie vor fremd und ihm wird 
mit Misstrauen begegnet. Vornehmlich seit dem 
11. September geraten Muslime zunehmend unter 
Generalverdacht und werden mitverantwortlich 
gemacht für die Untaten extremistischer Fanatiker. 
Dazu gehören leider in Niedersachsen auch die re-
gelmäßigen Überprüfungen von Gläubigen vor 
dem Freitagsgebet an den Moscheen. 
Das ist gefährlich und ausgrenzend. Auch die ge-
nerelle Abgrenzung zwischen den guten und tole-
ranten Christen auf der einen Seite und den an-
geblich intoleranten und zurückgebliebenen Mus-
limen anderseits, schadet dem friedlichen Zusam-
menleben der Religionen in unserem Land. Eine 
Abgrenzung kann es nur geben zwischen  demo-
kratischen und freiheitsliebenden Menschen, und 
denen, die Demokratie und Freiheit bekämpfen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bin überzeugt, dass es gelingen kann, das ge-
genseitige Misstrauen zu überwinden und zu einer 
konstruktiven Zusammenarbeit zu gelangen, auch 
wenn die Hürden hoch sind. Und ich bin gespannt, 
ob wir mit der heutigen Veranstaltung in dieser 
Sache einen Schritt weiter kommen, und freue 
mich auf die bevorstehenden Diskussionen. 

Von links: H.Ballasch, C. Gomani, F. Colak, B. 
Alboga 

 
Stefan Wenzel 



Grüne Landtagsfraktion Niedersachsen  Zukunft des Islams in Niedersachsen 
    
 

7 
 
 

Christa Goetsch 
Vorsitzende der GAL-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Im Sommer 2006 hat der Hamburger Senat Kir-
chenstaatsverträge mit der nordelbischen Kirche 
und der Katholischen Kirche abgeschlossen. Bis 
dahin war Hamburg neben Bremen das einzige 
Bundesland, in dem es keine Kirchenstaatsverträge 
gab.  
Wir haben uns in der GAL-Fraktion in den letzten 
Jahren sehr intensiv mit Inhalt und Auswirkungen 
der Kirchenstaatsverträge für Hamburg beschäf-
tigt. Wir waren  in unserer Fraktion zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass die meisten Abgeordneten die 
Verträge ablehnten und einige sich enthalten ha-
ben. Da es auch um eine Gewissensentscheidung 
ging, hatten wir die Abstimmung frei gegeben. Die 
Gründe für die jeweiligen Positionen waren unter-
schiedlich. Einige werde ich im Folgenden aufgrei-
fen.  
Was war das Ziel der Kirchenstaatsverträge? Die 
Kirchenstaatsverträge sollen die Beziehungen der 
Freien und Hansestadt Hamburg mit den christli-
chen Kirchen regeln. Ziel war es laut Senatsmittei-
lung, dieses Verhältnis zueinander im Geiste einer 
freundschaftlichen Partnerschaft zu festigen und 
ihm eine rechtliche Ordnung zu geben. 
Wir fanden: Die bessere Lösung wäre, berechtigte 
Anliegen der Religionsgemeinschaften und Kirchen 
an den Staat, wie z. B. Denkmalschutz, durch ge-
setzliche Regelungen zu klären, die für alle Religi-
onsgemeinschaften gelten, anstelle von Exklusiver-
trägen, die bisher nur für die christlichen Kirchen 
gelten. 
Denn die Staatsverträge festigen ein Vorrecht, das 
nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist ein Relikt aus alten 
Zeiten, in denen Papst und Kaiser um die Macht 
rangen. Die hart erkämpfte Entflechtung von Reli-
gion und staatlicher Macht brachte der Kirche die 
Unabhängigkeit vom Zugriff staatlicher Autoritä-
ten. Dem Staat brachte sie die Freiheit von der 
Einmischung kirchlicher Oberhäupter. Die Aufklä-
rung setzte die Vernunft geleitete freie Entschei-
dung an die Stelle religiöser Dogmen. Der indivi-
duellen Religionsfreiheit entspricht die Trennung 
von Staat und Kirche. Die staatsferne Kirche ist ei-
ne der wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit 
für Staat und Kirche. Gerade die staatferneren Kir-
chen waren diejenigen, die z. B. in den USA im 19. 
Jahrhundert die Nichtduldung der Sklaverei voran-
getrieben haben. 
Wenn Staat und Kirchen Aufgaben, Rechte und 
Pflichten in ihrem Verhältnis klären wollen oder 

müssen, dann sollten sie 
es gesetzlich regeln. Die 
vom Senat ausgehan-
delten Staatsverträge 
mit den beiden Kirchen 
waren jedoch einseitig, 
exklusiv und werden den Anforderungen an eine 
pluralistische Gesellschaft nicht gerecht.  
Welche Neuerungen bringen die Verträge? Im 
Wesentlichen sichern die Verträge den Kirchen 
Rechte zu, die sie qua Grundgesetz sowieso inne-
haben: Glaubensfreiheit, Selbstverwaltungsrecht, 
gesetzlicher Schutz der Sonn- und Feiertage, Reli-
gionsunterricht. Die Stadt Hamburg sichert den 
Kirchen in diesen Angelegenheiten zu, die Verfas-
sung zu achten. Aber niemand käme zum Beispiel 
auf die Idee, der Presse vertraglich die Pressefrei-
heit zuzusichern. 
Die Vertragsbestimmungen bringen den Kirchen 
keine Rechtssicherheit, die sie nicht auch ohne die 
Verträge hätten. Die Festschreibung bestehender 
Regelungen hat keinen juristischen, sondern nur 
einen politischen Zweck. Denn die politische Bin-
dungswirkung ist enorm. Die Verträge enthalten 
keine Kündigungsklausel.  
Gemäß ihrer Normativkompetenz hat die Bürger-
schaft theoretisch das Recht, von den Verträgen 
abzuweichen. Praktisch wird das jedoch schwer 
umsetzbar sein.  
Neben diesen grundsätzlichen Bedenken war einer 
unserer Hauptkritikpunkte jedoch folgender: Wir 
kritisierten, dass Exklusivverträge für die christli-
chen Kirchen kein Integrationssignal an die ande-
ren Religionsgemeinschaften in Hamburg senden. 
Wenn wir vertragliche Regelungen wollen, warum 
stellen wir dann nicht z.B. Hamburgs islamischer 
Community einen Vertrag in Aussicht? Die Bevor-
zugung der christlichen Konfessionen widerspricht 
dem verfassungsrechtlichen Gebot nach Gleichbe-
handlung der Bekenntnisse. Den Realitäten einer 
pluralistischen Gesellschaft wird sie nicht gerecht.  
Diese Bedenken bewahrheiten sich nun gerade erst 
letzte Woche in der Hamburger Bürgerschaft: Da 
brachte die CDU einen Antrag ein, in dem sie der 
muslimischen Gemeinde ein „verbindliches schrift-
liches Abkommen“ in Aussicht stellte. Da haben 
wir uns natürlich gefragt: Was soll das genau sein? 
Hier war keine Rede von einem Vertrag geschwei-
ge denn Kirchenstaatsvertrag. Es ging hier also of-
fensichtlich um Abkommen 1. und 2. Klasse. Und 
auch wenn das Ansinnen, endlich auf die muslimi-
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sche Gemeinde zuzugehen natürlich lobens- und 
unterstützenswert war, war aufgrund dieser Un-
gleichbehandlung der Antrag letztendlich kein Sig-
nal für Integration sondern ein Zeichen für Un-
gleichbehandlung. Wie sollte denn nun mit den 
anderen Glaubensrichtungen verfahren werden? 
Ein Freundschaftsvertrag mit den Aleviten? Ein 
mündliches Abkommen mit der jüdischen und der 
buddhistischen Gemeinde? Das was wir von An-
fang an zu bedenken gegeben hatten, ist nun in 
Hamburg weiterhin ein ungelöstes Problem: Wenn 
wir Gleichbehandlung wollen, müssen wir uns ü-
berlegen, wie gleiches Recht für alle Glaubensrich-
tungen gelten kann.  
Andererseits stand in der Fraktion natürlich auch 
die Frage im Raum: Wenn es diese Verträge denn 
nun einmal gibt – auch gegen unser Votum - müs-
sen wir dann nun nicht letztendlich wegen der 
Gleichbehandlung Verträge für alle Religionsge-
meinschaften fordern? Denn eine Auflösung der 
bestehenden Staatsverträge wäre ein rechtliches 
Novum und ist sicher nicht zu erwarten.  
Doch was würden Staatsverträge für jede einzelne 
Glaubensrichtung für Auswirkungen z.B. auf Reli-
gionsunterricht in Hamburger Schulen haben? 
Hätte dann nicht jede Religionsgemeinschaft ein 
verbrieftes Anrecht auf konfessionellen Unterricht? 
Hieße das nicht das AUS für das „Hamburger Mo-
dell“ des „Religionsunterrichts für alle“? 
Den letzten Punkt möchte ich besonders ausfüh-
ren, um auf die Konsequenzen hinzuweisen, die 
ich für Hamburgs bewährtes Modell des Religions-
unterrichts befürchte.  
Bürgermeister Ole von Beust hatte im Februar des 
vergangenen Jahres das Ende des interkonfessio-
nellen Religionsunterrichts in Hamburg angekün-
digt. Tatsächlich würde die Einführung katholi-
schen Religionsunterrichts den Konsens über das 
so genannte „Hamburger Modell“ in Frage stellen, 
nach dem Kinder aller Glaubensrichtungen einen 
gemeinsamen interkonfessionellen Religionsunter-
richt unter Federführung der Nordelbischen Kirche 
besuchen. Die katholische Kirche hat sich aus-
drücklich für die Beibehaltung dieses Modells aus-
gesprochen, gleichzeitig aber Bedarf nach Erteilung 
katholischen Unterrichts angemeldet. 
Dieser Bedarf könnte Begehrlichkeiten wecken. 
Auch die Schura, die Aleviten, die jüdische Ge-
meinde, die Buddhisten u.a. haben ihre Unterstüt-
zung für den interkonfessionellen Unterricht immer 
wieder bekräftigt. Aber warum sollten zukünftig 
nicht auch die Muslime Anspruch auf islamischen 
Religionsunterricht erheben? Wenn einzelne Reli-
gionsgemeinschaften parallel konfessionellen Un-

terricht einführen, steht das Modell des interkon-
fessionellen Unterrichts – der kein Bekenntnisun-
terricht ist in Frage. 
 Der interreligiöse Unterricht fördert das Wissen 
um die eigene Religion und das Verständnis für 
den Glauben Anderer. Der Dialog der Religionen 
ist in der Einwanderungsmetropole Hamburg ein 
Baustein, um das friedliche Zusammenleben zu 
fördern. Interreligiöse Verständigung und interkul-
turelle Kompetenz können am besten frühzeitig in 
der Schule erlernt und geübt werden. Der interreli-
giöse Unterricht spricht auch diejenigen Schüler 
an, die wir mit konfessionellem Unterricht nicht er-
reichen: In Hamburg hat fast jeder zweite Schüler 
einen Migrationshintergrund, an Gymnasien wäh-
len in den Klassen 9 und 10 mehr als doppelt so 
viele Schüler Ethik als Religion. Rund 40 Prozent 
der Hamburger sind ohne Konfession. Wir haben 
lange interfraktionell um den Konsens über den 
„Religionsunterricht für alle“ gerungen, um den 
uns viele andere Bundesländer beneiden. Wir soll-
ten ihn nicht leichtfertig verspielen.  
Stattdessen wollen wir den „Religionsunterricht für 
alle“ optimieren und die Ausbildung muslimischer 
Lehrkräfte in islamischer Theologie und Religions-
pädagogik an der Universität Hamburg ermögli-
chen. Eine „Akademie der Weltreligionen“ wäre 
ein großer Schritt dorthin. Ein wichtiger Schritt da-
hin wäre die Einrichtung eines Lehrstuhls für isla-
mische Theologie. Ein erster Schritt kann das inter-
disziplinäre Zentrum „Weltreligionen im Dialog“ 
sein, das im März letzten Jahres seine Gründung 
gefeiert hat. Ziel ist es aber mittelfristig, eine Aka-
demie der Weltreligionen zu gründen.  
Meine Damen und Herren, die christlichen Kirchen 
erfüllen in allen Bundesländern Aufgaben für alle 
Bürgerinnen und Bürger. Angefangen bei den Ki-
tas, Schulen und Heimen über Seelsorge bis zur Al-
tenpflege. Unsere Kirchen sind als gesellschaftliche 
Kraft nicht wegzudenken. In Fragen der Flücht-
lingspolitik der Gleichstellung und wichtigen sozia-
len Konflikten stehen sie als Bündnispartner außer 
Frage. Auf dieses Engagement können und wollen 
wir nicht verzichten.  
Wir müssen nun in unserer pluralistischen Gesell-
schaft nach Wegen suchen, wie wir auch mit den 
anderen Kirchen und Glaubensgemeinschaften in 
den Dialog treten können und ihnen im Sinne der 
Gleichbehandlung dass zugestehen, was bei den 
christlichen Kirchen lange Tradition ist. Ich bin sehr 
gespannt auf die heutigen Diskussionen und freue 
mich auf einen interessanten Austausch.  
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Heidemarie Ballasch 

Regierungsdirektorin im Nds. Kultusministerium 
Aufgabengebiet: u. a. Entwicklung und  
Evaluation  
von Lehrplänen; Umsetzung des Schulversuchs  
„Islamischer Religionsunterricht“ 
 
Schulversuch „Islamischer Religionsunterricht“ 
in Niedersachsen 
Die Einführung von Islamischem Religionsunter-
richt als ordentliches Unterrichtsfach ist Thema in 
vielen Bundesländern. In unterschiedlichen Model-
len werden Wege erprobt, die das Ziel verfolgen, 
islamischen Religionsunterricht in den Kanon der 
ordentlichen Lehrfächer aufzunehmen. 
In den Bundesländern Baden-Württemberg (12 
Standorte), Bayern (1 Standort) und Rheinland-
Pfalz (1 Standort) gibt es Schulversuche, die auf 
staatlich verantworteten, bekenntnisorientierten 
islamischen Religionsunterricht abzielen; in Nord-
rhein-Westfalen ist ein Schulversuch dazu in Vor-
bereitung. Seit 1999 wird in NRW im Rahmen ei-
nes Schulversuchs Islamkunde angeboten. In 
Schleswig-Holstein ist ein Schulversuch nach nie-
dersächsischem Modell in Vorbereitung, der aber 
islamkundlich orientiert sein soll. In Hamburg, 
Bremen und Berlin gelten Sonderregelungen. In 
den übrigen Bundesländern sind derzeit keine 
Schulversuche zum islamischen Religionsunterricht 
geplant. 
 
Zum niedersächsischen Schulversuch 
Mit Beginn des Schuljahrs 2006/2007 wird „Isla-
mischer Religionsunterricht“ an 21 Schulstandor-
ten angeboten. Es sind ca. 1030 Schülerinnen und 
Schüler zum „Islamischen Religionsunterricht“ an-
gemeldet, die von 19 Lehrkräften unterrichtet 
werden. Die Lehrkräfte sind Landesbedienstete is-
lamischen Glaubens, die über gute Deutschkennt-
nisse und über Unterrichtserfahrungen im Rahmen 
des herkunftssprachlichen Unterrichts im Bereich 
der „Religiösen Themen der Landeskunde“ verfü-
gen. 
Der Schulversuch verfolgt das Ziel  
- einen Beitrag zur Integration zu leisten und damit 
gesellschaftlich parallelen Strukturen  entgegen-
zuwirken,  
- den Schülerinnen und Schülern Wissen und 
Kenntnisse über ihre eigene und über andere Reli-
gionen zu vermitteln und sie zu einer mündigen 
Glaubensentscheidung zu befähigen.  

Die Beteiligung seitens der muslimischen Schüle-
rinnen und Schüler ist in der Regel sehr hoch und 
liegt in den Jahrgängen oft bei nahezu 100%. Ins-
gesamt variiert die Teilnahme in den Jahrgängen 
von 60% bis 100%. Erfahrungsgemäß steigt das 
Vertrauen der Eltern mit der Zeit zu dem Projekt 
und führt stetig zu höheren Teilnehmerzahlen.  
Um abzusichern, dass mit dem Schulversuch die 
angestrebten Ziele erreicht werden und uner-
wünschte und unerwartete Ergebnisse rechtzeitig 
bemerkt werden, wird der Schulversuch seit dem 
Schuljahr 2005/2006 wissenschaftlich begleitet.  
Rechtliche Voraussetzungen 
Der Schulversuch stützt sich politisch auf die Re-
gierungserklärung des Niedersächsischen Minister-
präsidenten vor dem Niedersächsischen Landtag 
am 24.10.2001. In der Regierungserklärung ist 
deutlich zum Ausdruck gebracht worden, dass das 
Land alle Anstrengungen unternehmen will, die 
Entwicklung von „Parallelgesellschaften“ zu ver-
meiden und zu unterbinden, zugleich aber „eigene 
kulturelle Bindungen und Identitäten“ achten und 
wertschätzen wird. Wörtlich heißt es: 
„Wir werden dabei auch die Möglichkeit zur Ertei-
lung eines islamischen Religionsunterrichts in deut-
scher Sprache, aber unter staatlicher Verantwor-
tung ermöglichen. Im Zentrum muss dabei ein in-
tegrativer Unterricht stehen, der die Beziehungen 
herstellt zwischen der eigenen Religion und Kultur 
und unserem freiheitlichen und sozialen Men-
schen- und Gesellschaftsbild.“ 
Die Erteilung von „Islamischem Religionsunter-
richt“ ist somit nicht voraussetzungslos, sondern 
muss –wie jeder andere Unterricht auch– inhaltlich 
den Verfassungsansprüchen und -prinzipien und 
dem darauf basierenden Bildungsauftrag von 
Schule entsprechen. Für einen nach den Maßstä-
ben der Verfassung beurteilten „unaufgeklärten“ 
Unterricht gibt es in der Schule keine Legitimation 
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und keinen Platz. Für die Erteilung von konfessio-
nellem Religionsunterricht gilt: 
- Die Erteilung des Religionsunterrichts ist 
staatliche Aufgabe und Angelegenheit, sein Ge-
genstand hingegen sind die Glaubensinhalte der 
jeweiligen Religionsgemeinschaft. 
- Zur Durchführung des Religionsunterrichts 
bedarf der Staat eines für die Religionsgemein-
schaft autorisierten und funktionsfähigen An-
sprechpartners. 
- Lehrkräfte, die den Religionsunterricht er-
teilen, müssen in ihrer wissenschaftlichen und pä-
dagogischen Ausbildung eine vergleichbare Befä-
higung nachweisen wie die Lehrkräfte, die eine 
Lehrbefähigung für ein anderes ordentliches Un-
terrichtsfach besitzen. 
- Die Schulbehörde erlässt die Lehrpläne 
(Kerncurriculum) für den Religionsunterricht und 
genehmigt Lehrbücher im Einvernehmen mit der 
Religionsgemeinschaft. 
- Da der Religionsunterricht ordentliches Un-
terrichtsfach ist, benotet wird und so Einfluss auf 
die Versetzung hat, von der Schulbehörde wirksam 
kontrolliert werden können muss und von Schüle-
rinnen und Schülern unterschiedlicher Herkunfts-
sprache besucht wird, muss die Unterrichtssprache 
Deutsch sein. 
Diese Voraussetzungen sind in Niedersachsen für 
den evangelischen, katholischen, jüdischen und or-
thodoxen Religionsunterricht gegeben. Der ent-
sprechende Religionsunterricht ist einzurichten, 
wenn mindestens zwölf Schülerinnen und Schüler 
des Glaubens vorhanden sind. Erfolgt die Abmel-
dung vom Religionsunterricht, ist das „Ersatzfach“ 
Werte und Normen zu belegen. Religionsunterricht 
ist Pflichtfach von der Grundschule bis zum Abitur, 
das „Ersatzfach“ ist Pflichtfach vom Schuljahrgang 
5 bis 12. 
Da die rechtlichen Bedingungen für den „Islami-
schen Religionsunterricht“ derzeit nicht erfüllt sind, 
kann dieses Unterrichtsangebot nur im Rahmen 
eines Schulversuchs erfolgen. 
Durch die Einberufung eines „Runden Tisches is-
lamischer Religionsunterricht“ wurde und wird 
versucht, die gegenwärtigen Schwierigkeiten der 
muslimischen Gemeinschaften mit den Anforde-
rungen des Art. 7 Abs. 3 GG für den Schulversuch 
zu überwinden. Dem Islam sind kirchenähnliche 
und damit mitgliedschaftliche Strukturen fremd 
und daher gibt es keinen legitimierten Ansprech-
partner der Religionsgemeinschaft auf muslimi-
scher Seite und keinen Bekenntnisnachweis wie bei 
den christlichen Religionsgemeinschaften.  

Der Runde Tisch, an dem die relevanten Organisa-
tionen und Vereine der Muslime in Niedersachsen 
beteiligt waren und sind, ist - für die Dauer des 
Schulversuchs - Ansprechpartner des Landes in 
den zentralen Glaubensfragen des Islam. In Über-
einstimmung mit ihm wurden die Rahmenrichtli-
nien entwickelt.  
 
Effekte des „Islamischen Religionsunterrichts“ 
• Akzeptanz 
Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich sozial 
und emotional durch den „Islamischen Religions-
unterricht“ sehr angesprochen. Dieser Unterricht 
hat eine sehr hohe Bedeutung, die sich in einer 
hohen Motivation für den Unterricht und einer 
großen Konzentration im Unterricht zeigt.  
• Vertrauen 
Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in offe-
nen Erzählsituationen im „Islamischen Religionsun-
terricht“ sehr sicher und sprechen Themen oder 
Probleme an, die sie im normalen Klassenunterricht 
nicht ansprechen würden (z. B. Besuch in der Ko-
ranschule). 
• Soziales Verhalten 
Der „Islamische Religionsunterricht“ hat, wie eini-
ge Schulen berichten, eine integrative Wirkung in-
nerhalb der unterschiedlichen muslimischen Natio-
nalitäten. Eine Schulleiterin berichtet, dass die tür-
kischen Schüler durch den Religionsunterricht zum 
ersten Mal wahrgenommen hätten, dass es auch 
andere muslimische Nationalitäten gäbe.  
• Sprache 
Der Schulversuch verfolgt das Ziel, die Schülerin-
nen und Schüler durch den Unterricht in der Ver-
kehrssprache Deutsch „sprachfähig“ für ihre Reli-
gion werden zu lassen. 
Als nicht erwarteter Effekt hat sich gezeigt, dass 
der Unterricht zu einer Steigerung der Sprachkom-
petenz der Schülerinnen und Schüler generell 
führt, da die Erprobung der deutschen Sprache, 
ohne in der empfundenen Konkurrenz zu den 
deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler zu ste-
hen, die Ausbildung von abstrakten Begriffen zu 
begünstigen scheint.  
Wissenschaftliche Begleitung  
Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung ist zu 
überprüfen, inwieweit der Schulversuch zur Integ-
ration beiträgt.  
Die Ergebnisse belegen, dass entgegen der öffent-
lichen Wahrnehmung, die mitunter davon aus-
geht, dass bei muslimischen Familien Separations-
orientierungen die vorherrschenden Tendenzen 
sind, sowohl bei den Eltern als auch bei den Schü-
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lerinnen und Schüler die vorherrschende Orientie-
rung die Integration ist.  
Sowohl die ersten Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Begleitung zu dem Schulversuch „Islamischer 
Religionsunterricht“ als auch die Evaluation der 
Unterrichtshospitationen zeigen, dass die von der 
niedersächsischen Landesregierung angestrebten 
Ziele auch erreicht werden. 
 
Die weitere Arbeit im Schulversuch  
• Begleitende Fortbildung 
Während in einigen Bundesländern Islamwissen-
schaftler unterrichten, die schulversuchsbegleitend 
pädagogisch fortgebildet werden müssen, unter-
richten in Niedersachsen Pädagogen, die schulver-
suchsbegleitend islam-didaktisch fortgebildet wer-
den. Beide Wege zeigen, dass zukünftig die uni-
versitäre Ausbildung der Lehrkräfte für dieses Fach 
voranzutreiben ist. 
Die Lehrkräfte werden in der begleitenden Fortbil-
dung befähigt, Unterrichtsstunden nach religions- 
didaktischen Prinzipien zu planen, durchzuführen 
und zu reflektieren. Die erarbeiteten Unterrichts-
einheiten werden von theologischen Beratern isla-
mischen Glaubens, die vom Runden Tisch vorge-
schlagen wurden, begutachtet. Im diesem Schul-
jahr wurde die begleitende Fortbildung um zwei 
Didaktikerinnen der Universitäten Münster und 
Braunschweig sowie um zwei vom Runden Tisch 
benannte islamisch-theologische Experten erwei-
tert. 
• Arbeitsmaterialien 
Zusätzlich zu der begleitenden Fortbildung wurde 
eine Arbeitsgruppe gebildet, die die bisher erarbei-
teten Unterrichtsmaterialien auf islamisch-
theologische Richtigkeit überprüft und parallel zur 
Fortbildung weitere Materialien entwickelt, die in 
die begleitende Fortbildung eingefädelt werden, 
um den Prozess des Kompetenzerwerbs, „Islami-
schen Religionsunterricht“ erteilen zu können, zu 
beschleunigen. Die vom Runden Tisch benannten 
islamisch-theologischen Experten unterstützen die-
se Arbeit ebenfalls beratend. 
 
• Ausweitung der Schulstandorte 
Von den rund 870.000 Schülerinnen und Schülern, 
die den Primarbereich und den Sekundarbereich I 
in niedersächsischen Schulen besuchen, sind laut 
Statistik 48.000 Schülerinnen und Schüler islami-
schen Glaubens (ca. 5,5 %).  
Eine Ausweitung des Schulversuchs ist davon ab-
hängig, ob es gelingt, geeignete Lehrkräfte für den 
Schulversuch zu finden.  
 

Bislang zeigen alle Ergebnisse, dass der „Islamische 
Religionsunterricht“ überzeugend eine interreligiö-
se und interkulturelle Bildung und Erziehung ver-
tieft. (Zitat einer Schulleiterin: „Jetzt haben wir den 
„Islamischen Religionsunterricht“ und nun geben 
wir ihn nie mehr her.“) 
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Bekir Alboga 
Dialogbeauftragter der DITIB  
(Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion) 
 
Von Herrn Alboga liegt leider kein schriftlicher Beitrag 
vor, so dass hier kurz die Grundzüge seiner Stellung-
nahme anhand einer Mitschrift wiedergegeben werden 
sollen. 
 
Herr Alboga wies darauf hin, dass die DITIB nicht 
Mitglied der Schura ist. Er sei aber als Vertreter der 
DITIB Mitglied des Runden Tisches zum Islami-
schen Religionsunterricht im Niedersächsischen 
Kultusministerium. Die DITIB wünsche sich über 
die Zwischenlösung des Modellversuchs zum Isla-
mischen Religionsunterricht in Niedersachsen hin-
aus einen dauerhaft etablierten Islamischen Religi-
onsunterricht in Form eines bekenntnisgebunde-
nen Unterrichts.  
 
Herr Alboga wies auf den neu gegründeten Koor-
dinierungsrat der Muslime auf Bundesebene und 
auf den Wunsch hin, eine solche Institution auch 
auf Länderebene, eventuell zuerst in Nordrhein-
Westfalen, zu schaffen.  
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Fatma Colak 
Religionswissenschaftlerin, Integrationskurs--
leiterin, als Beauftragte der Schura zuständig  
für die Überprüfung der Inhalte und der Unter- 
richtsmaterialien für den islamischen Religions--
unterricht in Niedersachsen 
 
Die Notwendigkeit eines islamischen Religionsun-
terrichts  
Immer mehr muslimische Eltern äußern sich be-
sorgt um die Zukunft ihrer Kinder in Deutschland. 
Neben Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher und 
die daraus wachsenden Probleme, fürchten viele 
Muslime u. a. auch die Marginalisierung ihrer Wer-
te, weil die Kinder in einem nicht- islamischen Um-
feld aufwachsen und unter nicht-islamischen Ein-
flüssen leben müssen. Diese Angst ist nur ein ge-
nannter Grund für eine Separation oder Abkapse-
lung von der Mehrheitsgesellschaft der Muslime.  
Wenn Weihnachten gefeiert wird, finden öfters 
Aufklärungsgespräche innerhalb muslimischer Fa-
milien statt, wo meistens die Unterschiede zu der 
Mehrheitsreligion hervorgehoben werden. Die 
Fragen der Kinder, warum sie keinen Tannenbaum 
schmücken und warum ihnen der Weihnachts-
mann keine Geschenke bringt, sind Fragen, die für 
einige muslimische Eltern eine Herausforderung 
darstellen. Die Antworten werden nicht immer ein-
leuchtend und befriedigend sein. So hat diese Kon-
frontation u. a. dazu geführt, dass die eigenen Fes-
te immer bunter und geschmückter aussehen und, 
dass sich viele Eltern im Internet Rat suchend an 
andere muslimische Eltern wenden, die schon diese 
Erfahrungen hinter sich gelassen haben. Leider gibt 
es unter Muslimen falsche Auffassungen auch über 
den Islam. Vieles wird durch Hörensagen über-
nommen und als islamisch angesehen. Nur wenige 
machen sich die Mühe, im Koran oder in der Sun-
na1 zu forschen und zu hinterfragen, was woher 
kommt und ob das Gehörte oder Gelernte wirklich 
islamisch ist.   
Auf der anderen Seite sehen nicht-muslimische 
Kinder in der Schule und im Alltag, dass die „ande-
ren“ sich anders kleiden, anders aussehen und be-
kommen mit, dass sie auch anders glauben. Auch 
diese Kinder werden zu Hause Fragen stellen und 
nicht immer die besten Antworten kriegen. Es 
steht außer Zweifel, dass es mehr als genug El-
ternhäuser gibt, in denen über die Muslime nicht 
unbedingt positiv geredet wird. Kinder werden in 
der Familie mit Vorurteilen belastet. Die Medien 

                                                 
1 Lebensweise des Propheten Muhammad. 

tragen hierzu auch ihren Beitrag. Eine neue Studie 
belegt, dass in den öffentlich-rechtlichen Fernseh-
sendern über den Islam meist konfliktorientiert  
und negativ berichtet wird. Folgen sind, wie neue-
re Untersuchungen zeigen eine deutliche Zunahme 
rassistischer Taten und Angriffe gegenüber Musli-
me in ganz Europa.    
Es gibt also auf beiden Seiten der Gesellschaft 
Handlungsbedarf in Sachen Aufklärung, sowohl 
bei der muslimischen als auch bei der nicht-
muslimischen Gesellschaft.  
 
IRU als Integrationsfaktor 
Es bedarf an Modellen und Methoden, die Integra-
tion der Minderheiten zu fördern und die Akzep-
tanz der Minderheiten in der  Mehrheitsgesell-
schaft zu verwirklichen. Der IRU ist in dieser Hin-
sicht eine Chance auf dem Weg der Integration 
und der gegenseitigen Akzeptanz. 
Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland mitt-
lerweile  ca. 3,2 Millionen Muslime leben, war die 
Einführung des IRU ein seit langem fälliges Anlie-
gen. Die Religionsfreiheit sollte jeder religiösen 
Minderheit garantieren, ihre Religion zu praktizie-
ren und weiterzuvermitteln. Es sollte im Interesse 
des Staates sein, inhaltlich dem Grundsatz nicht 
widersprechende, den heutigen didaktisch-

 
Fatma Colak 
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pädagogischen Standards entsprechende, ethisch-
normative und religiöse Grundwerte zu vermitteln, 
die das friedliche Miteinander der verschiedenen 
ethnischen Minderheiten unterstützt.   
Schon 1984 hielt es die Kultusministerkonferenz 
für erforderlich, einen IRU einzuführen. Über  23 
Jahre sind seitdem vergangen. Wir haben ungefähr 
800.000 Schulpflichtige muslimische Kinder Bun-
desweit, in Niedersachsen sind es ca. 48.000. Für 
die Zukunft werden noch höhere Zahlen prognos-
tiziert. Muslime sind zurzeit die am stärksten 
wachsende Gemeinschaft. Genau wie alle anderen 
Religionsgemeinschaften, sollte es den Muslimen 
auch ermöglicht werden, ihren Glauben weiterzu-
vermitteln. Muslimische Konfessionen (Rechts-
schulen) haben keine großen Unterschiede in den 
Glaubensgrundsätzen. Es gibt lediglich Unterschie-
de in der Ausführung einiger Glaubenspraxen. Da-
her ist ein gemeinsamer Islamunterricht für sunniti-
sche und schiitische Kinder möglich, unter der 
Voraussetzung, dass  diese Unterschiede im Unter-
richt erklärt werden und die Schülerinnen und 
Schüler für die Toleranz des anderen sensibilisiert 
werden.      
In Niedersachsen läuft seit 2003 der Schulversuch 
eines bekenntnisorientierten Unterrichts für musli-
mische Kinder in der Grundschule. Mittlerweile 
werden in 21 Schulen über 1000 Schülerinnen und 
Schüler im IRU unterrichtet. Die Teilnahme ist mit 
weit über 90% recht groß. Dies zeigt u. a. wie 
Notwendig die Einführung des Unterrichts als or-
dentliches Fach ist und dass es ausgeweitet wer-
den sollte auf weiterführende Schulen.  
Die ersten Studenten und Studentinnen im Fach 
IRU haben ihr Studium in Osnabrück abgeschlos-
sen und sind voller Elan um ihre Kenntnisse prak-
tisch umsetzen zu können.     
 
Gestaltung des IRU  
Die Lehrer, die IRU unterrichten, haben sich an die 
Rahmenrichtlinien zu halten, die in Übereinkunft 
mit den am Runden Tisch beteiligten islamischen 
Verbänden und Organisationen erarbeitet wurde 
und die sich auf das Niedersächsische Schulgesetz 
§2 stützt: Demnach steht im Bildungsauftrag der 
Schule an erster Stelle: „Erziehung und Unterricht 
müssen dem Grundgesetz für die BRD und der 
Niedersächsischen Verfassung entsprechen: die 
Schule hat die Wertvorstellungen zu vermitteln, 
die diesen Verfassungen zugrunde liegen.“ 
Die Inhalte sind also sowohl islamisch als auch ver-
fassungsmäßig unbedenklich. Dennoch sind die 
Rahmenrichtlinien zu überarbeiten. Was fehlt sind 
die eindeutige Nennung der Kompetenzerwartun-

gen gegenüber den Kindern und noch transparen-
tere und klare Ziele für die Unterrichtenden.  
Es gibt in Deutschland zwar noch keine islamische 
Didaktik, aber in einigen islamischen Ländern, wie 
z. B. der Türkei wurde in den letzten Jahren eine 
Religionsdidaktik und Lehrmethodik entwickelt, die 
sich auf die Praktiken und Lehrmethoden des Pro-
pheten Muhammad stützten, die er während sei-
ner erfolgreichen Glaubensvermittlung angewandt 
hat. 2 
Es ist eins der Ziele des Kultusministeriums durch 
den IRU die Kinder zur mündigen Glaubensent-
scheidung zu befähigen.3 Dies sollte sehr vorsichtig 
formuliert werden, da es bei den Muslimen zu fal-
schen Deutungen führen könnte. Denn diese Kin-
der haben schon zum größten Teil einen religiösen 
Hintergrund und religiöse Erfahrungen, die sie vom 
Elternhaus mitbringen. Einige besuchen gleichzeitig 
eine Koranschule. Ich denke nicht, dass der Staat 
einen Unterricht schaffen will, in dem verschiedene 
Glaubensgrundsätze des Islam in Frage gestellt 
werden oder die Köpfe der Kinder mit unnötigen 
Fragen verwirrt werden, wodurch ein Konflikt zwi-
schen Eltern und Schule entstehen würde. Genau 
diese Befürchtungen in Bezug auf den IRU gibt es 
aber von Seiten der Eltern.    
Ein bekenntnisorientierter Unterricht sollte zur ein-
deutigen  Glaubensvermittlung dienen, da es kein 
Werte und Normen Unterricht ist und keine Islam-
kunde. Natürlich sollten die Kinder die Möglichkeit 
haben Fragen zu stellen und das Gelernte kritisch 
zu hinterfragen, diese Art ist sogar wünschens-
wert, da auch nach islamischem Verständnis eine 
blinde Übernahme der Glaubensgrundsätze nicht 
als die beste Glaubensfindung gilt. Es heißt:“ das 
Hinterfragen führt zum festen Glauben.“   
 
Die Rolle der Lehrkräfte 
Das unmittelbare Verhältnis zwischen Erziehung 
und Religion, d. h. zwischen Lernen und Glauben 
ist nicht unproblematisch und nicht einfach. Abge-
sehen von der Tatsache, dass man durch den Wis-
senserwerb im RU nicht direkt zum Glauben 
kommt, spielt die Rolle des Lehrers oder der Lehre-
rin eine gewichtige Rolle, die nicht außer Acht ge-
lassen werden kann. Auch wenn sich die Lehrkräf-
te an die Themen, die vorgesehen sind, zu halten 
haben, ist das Wie und Aus Welcher Sicht, einige 
der Fragen, deren Antworten zweifellos unter dem 
Einfluss der Lehrkräfte und deren Weltanschauun-
gen stehen.   

                                                 
2 Aydin, M. Zeki: Bir Egitimci Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) 
3 Niedersächsisches Kultusministerium: Rahmenrichtlinien für 
den Schulversuch: Islamischer Religionsunterricht, S.4 
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Die islamischen Religionsgemeinschaften fordern 
deshalb, dass die Lehrkräfte an die Grundsätze ih-
rer Religion nicht nur glauben, sondern diese Reli-
giosität auch leben. Denn die Lehrkraft im RU, ist 
für die Kinder eine autoritäre Person, ein Vorbild 
für das, was sie lehrt und weitergibt.     
Der Islam trennt nicht zwischen Glauben und Pra-
xis. Wer glaubt, von dem wird erwartet, dass er 
seinen Glauben auslebt. Generell gilt zwar eine 
Glaubensfreiheit, „Es gibt keinen Zwang im Glau-
ben“, heißt es im Koran. 4 Jedoch wird ein Muslim 
fast immer im Zusammenhang mit einer sozialen 
Interaktion, einer gelebten Glaubenspraxis defi-
niert.5  
Wie überzeugend kann eine Lehrperson wirken, 
wenn sie den Kindern zwar sagt, dass sie nicht ü-
ber andere Menschen schlecht reden sollen, es sel-
ber aber nicht unterlassen kann? Welches Vorbild 
haben die Kinder vor sich, wenn der Lehrer im Un-
terricht über die Tugend der Pünktlichkeit redet, 
selbst aber dauernd zu spät zum Unterricht 
kommt? Diese und andere Fragen beschäftigen 
momentan die Gedanken der Muslime.  
Die zurzeit  im IRU unterrichtenden Lehrkräfte sind 
Lehrerinnen und Lehrer, die zuvor Mutter- sprach-
lichen Unterricht gegeben haben und somit „Er-
fahrungen in der Unterrichtung der religiösen 
Themen der Landeskunde“ hatten.6 Für einige der 
Lehrkräfte stellt es daher eine große Herausforde-
rung dar, nun in Deutscher Sprache nicht nur Wis-
sen sondern auch Glauben zu vermitteln, dessen 
Methoden und Didaktik sie durch regelmäßige 
Fortbildung in Deutscher Sprache zu lernen und 
weiterzugeben haben. Ihnen fehlt außerdem im-
mer noch ein Studium im Fach Islamwissenschaft.    
Um qualitativ hochwertige Glaubensvermittlung zu 
ermöglichen, wären deshalb folgende Lehrer-
Kompetenzen wünschenswert: 
-sehr gute Beherrschung der deutschen Sprache 
und Grundkenntnisse in Arabisch  
-eine gute Beziehung zu der Elternschaft, zur isla-
mischen Gemeinschaft und zur Schule  
-Vermittlung des Wissens und Glaubens, gestützt 
auf islamische Quellen, anhand Koran und Sunna. 
-eine abgeschlossene. staatliche Lehrerausbildung 
im Fach „islamische Theologie“.  
 
Zu den vom Kultusministerium erarbeiteten Unter-
richtsmaterialien. 

                                                 
4 Der Koran, aus dem Arabischen von Max Hennig; Überar-
beitung von Murad Wilfried Hofmann, (2:256). 
5 Ebid.,(3:16-17) 
6 Niedersächsisches Kultusministerium, Rahmenrichtlinien für 
den Schulversuch, 2003,  S. 4 

Die Frist, die zur Erarbeitung der Texte gesetzt 
wurde, endet bald. 
Ein Jahr Arbeit steckt in der ungefähr 6cm dicken 
Mappe, von dem mindestens so viele cm aussor-
tiert wurden, weil sie nicht brauchbar für den Un-
terricht waren. Viele Stunden Arbeit, die letztend-
lich recycelt werden musste. Was übrig ist, sind 
mehr Sachanalyse als Unterrichtsmaterial. Unter-
richtsmaterial, von dem man nicht immer eindeutig 
weiß, bei welcher Klassenstufe was eingesetzt 
werden kann oder soll. Bei einigen Arbeitsblättern 
fehlt einfach der didaktische Ansatz, wobei nicht 
ersichtlich ist, in welchem Zusammenhang und 
wozu das Material verwendet werden soll. Die 
Lehrer sind gezwungen vieles selber zu machen 
und zu improvisieren.   
Die Lehrmaterialien richten sich nach den Rahmen-
richtlinien. An der Materialzusammenstellung und 
der Texte, deren erster Teil für die Lehrkraft und 
der zweiter Teil für die Lernenden und den Unter-
richt gedacht ist, haben sich sowohl muslimische 
als auch nicht muslimische Autoren beteiligt. Wo-
bei in den Texten nicht muslimischer Autoren gra-
vierende inhaltliche Fehler auftauchten, die nach 
eingehender Überprüfung, aussortiert werden 
mussten. Dies zeigt uns für die Zukunft, dass die 
fachgerechte und kompetente Begleitung und Be-
arbeitung der Inhalte viel Zeit und Geld sparen 
wird. Einige Themen, die in den Rahmenrichtlinien 
genannt wurden, kommen in der Mappe nirgends 
vor, es wird gehofft, dass die Themen nachgeholt 
werden. 7 Einige wichtige Themen wie z. B. der 
Prophet Muhammad, wird zu oberflächlich behan-
delt. Die Charaktereigenschaften des Propheten als 
ethische Werte, werden unzureichend dargestellt 
behandelt. 
Die Materialsammlung ist bei weitem noch nicht 
komplett und vollständig. Es kann nur ein Anfang 
sein, an dem noch viel intensiver gearbeitet wer-
den sollte, auf dem Weg einer Materialsammlung, 
die den Unterricht der Lehrkräfte begleitet und un-
terstützt.       
 
Einige Bemerkungen und Anregungen für die Zu-
kunft  
Worauf geachtet werden sollte: 
Für die zukünftigen Lehrer sollten die Rahmen-
richtlinien und die  Unterrichtsmaterialien transpa-
renter gestaltet werden.    
Es sollte ein Lehrplan entwickelt werden, in dem 
sowohl inhaltsbezogene Kompetenzbereiche der 
Schülerinnen und Schüler klar und deutlich be-
                                                 
7 Einige Themen, wie z.B.: die Zakat (die Pflichtabgabe) oder 
Unterthemen, wie z.B.: Koranrezitation  
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schrieben werden, als auch prozessbezogene 
Kompetenzbereiche. Es wird zwar eine Überset-
zung  der Sure al-Fatiha (die Eröffnende) auf ei-
nem Arbeitsblatt dargeboten, dazu gibt es aber 
keine Arbeitsanweisung und es fehlt die Erklärung, 
wie das Arabische den Kindern nahe gebracht 
werden könnte, bzw. was sie aus dem Inhalt ver-
stehen und wie oder wo sie die Sure aufsagen 
könnten. 
Es sollte ein Unterricht angeboten werden, in dem 
die Kinder keine weltfremde Religiosität erleben, 
die im Gegensatz zu der Religiosität der Familie 
und Gemeinschaft steht und die eine Kluft zwi-
schen Eltern, Großeltern und der Kinder schafft.  
Zwischen den Lehrkräften sollte eine Absprache 
zur einheitlichen Verwendung der Fachsprache 
und fachbezogenen Hilfsmittel erfolgen.  
Der IRU sollte in Bezug auf Methodik und Didaktik 
ähnlich hohe Qualitätsanforderungen, wie in an-
deren Fächern, aufweisen und die Möglichkeit be-
kommen, sich an fächerübergreifenden Themen 
und Projekten zu beteiligen.  
Schließlich sollte der Unterricht auch außerschuli-
sche Lern-Orte nutzen, wie z. B. Moscheen, in de-
nen die Schülerinnen und Schüler Einblicke und 
Teilhabe am aktiven religiösen Leben erfahren 
können.   
Ein chinesisches Sprichwort sagt: 
Was du mir nennst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, das behalte ich,  
Woran du mich teilhaben lässt, das begreife ich. 
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Prof. Dr. jur. Dr. theol. h.c.  

Axel Frhr. von Campenhausen 

Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der  
Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
 

Thesen für die Veranstaltung 

Die Zukunft des Islams in Niedersachsen 

Freitag, 9. Februar 2007 
 
 
Durch Art. 4 und 140 GG und besteht in Deutsch-
land eine Rahmenordnung, die das gleichberech-
tigte Zusammenleben verschiedener Religionsge-
meinschaften ermöglicht. 
 
Die Garantien des Grundgesetzes stehen auch dem 
Islam offen. Die organisatorischen Voraussetzun-
gen auf Seiten der islamischen Glaubensgemein-
schaften hindern aber die Wahrnehmung der vom 
Grundgesetz gewährten Rechte. 
 
Der Abschluss eines staatskirchenrechtlichen Ver-
trages setzt voraus, dass Menschen moslemischen 
Glaubens sich als Religionsgemeinschaft organisie-
ren. Dazu gehört ebenso die umfassende Wahr-
nehmung der religiösen Belange wie auch ein fest-
stellbarer Kreis ihrer Mitglieder. 
 
Die vereinsrechtliche Organisation von Muslimen 
ermöglicht nicht, für Muslime zu sprechen, die 
dem Verein nicht angehören. 
 
Regelungsgegenstand eines staatskirchenrechtli-
chen Vertrages kann alles sein, was die Interessen 
und die Kompetenzbereiche sowohl des Staates als 
auch der Religionsgemeinschaft betrifft. In Be-
tracht kommen insbesondere Fragen des Religi-
onsunterrichts, des Friedhofrechts, der Anstalts-
seelsorge und Vereinbarungen für die künftige 
Entwicklung der Kooperation. 
 

 
Von lks.: F. Vladi, Moderator Dr. C. Thiele, Prof. A. 
Freiherr von Campanhausen 
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Firouz Vladi 

Vorstandsmitglied der Schura Niedersachsen 

„Staatskirchenvertrag“ 
Dank an Georgia Langhans, Stefan Wenzel und 
Mitarbeiter für diese gut organisierte Veranstal-
tung. Dank auch an Ministerpräsident Christian 
Wulff, der mit dem Projekt islamischer Religions-
unterricht und dem Angebot eines Staatsvertrages 
wichtige Grundlagen gelegt hat, in denen für Nie-
dersachsen die Chance eines gedeihlichen Mitein-
anders des Islam als Religionsgemeinschaft mit den 
anderen Religionsgemeinschaften sowie der ge-
samten Gesellschaft ruht.  
 
A. Allgemeine Grundlagen 
Schura Niedersachsen als Landesverband der Mus-
lime hat sich vor 5 Jahren konstituiert und die for-
malen religionsverfassungsrechtlich und verwal-
tungsrechtlich gebotenen Voraussetzungen der 
Organisation als Religionsgemeinschaft, wie sie 
jüngst in der Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts in Leipzig näher festgelegt worden 
sind, erbracht. Schura Niedersachsen steht für die 
notwendigen Vereinbarungen zur Verfügung. Nie-
dersachsen ist daher Vorreiter und vielleicht auch 
Vorbild; daher müssen wir diese Chance jetzt ge-
meinsam aufgreifen.   
Das Thema „Staatskirchenvertrag“ muss an dieser 
Stelle korrigierend aufgegriffen werden.  
Im Islam gibt es keine Kirche. Der Begriff ist in der 
historischen Erfahrung des Staates mit den christli-
chen Kirchen als Gegenüber entstanden. Um die 
verfassungsmäßige Neutralität des Staates zu wah-
ren, kann statt vom Staatskirchenrecht heute nur 
noch vom Religionsverfassungsrecht gesprochen 
werden, entsprechend geht es heute um Staatsver-
träge (als neutralem Begriff) mit Religionsgemein-
schaften.   
Doch muss realistischerweise allen am Projekt Be-
teiligten klar sein oder werden, dass der Staatsver-
trag ein Fernziel sein wird und dass der Weg dort-
hin dasjenige Nahziel ist, das es den Beteiligten 
ermöglicht, auf Augenhöhe und in einem vertrau-
ensbildenden Dialog regelmäßiger Gespräche das 
Projekt bis zum Erfolg wachsen zu lassen. Am Ende 
steht ein Vertrag und den schließen die Vertrags-
parteien; das ist banal, aber der Dialog mit Musli-
men ist bislang und auf vielen anderen Ebenen 
durch ein Gespräch über Muslime geprägt. Der 
Staatsvertrag ist der Einstieg in ein echtes Ge-
spräch miteinander.  

Uns ist klar, dass ein Staatsvertrag islamischerseits 
nur all jene bindet, die Mitglied in der beteiligten 
Religionsgemeinschaft sind. Damit wird auch auf 
längere Sicht sich die Bindungswirkung nur auf ca. 
20 % der Muslime erstrecken. Unsere Verfassung 
verbietet eine Zwangsmitgliedschaft und stellt die 
Organisationsform der Religionsgemeinschaft frei 
und ermöglicht es ebenso, sich gar nicht zu organi-
sieren. Dennoch erstrecken sich die Garantien aus 
Artikel 4 Grundgesetz auf die Religion und ihre 
Anhänger, unbeschadet des Grades ihrer Organi-
sation. Es bleibt in diesem Lichte eine auf Zweck-
mäßigkeit ausgerichtete Aufgabe der verfassten 
Religionsgemeinschaft, einen hohen und weiter 
wachsenden „Anschlussgrad“ zu erzielen.  
Aber ein Staatsvertrag hat auch für alle nichtein-
gebundenen Muslime unverkennbaren Nutzen; 
deshalb steht auch die politische Wirkung des Pro-
jektes im Vordergrund. So sind ja auch in den 
christlichen Konfessionen all jene und immer zahl-
reicher werdenden Christen von den Kirchen-
staatsverträgen begünstigt, die die Organisation 
Kirche durch Austritt verlassen.    
Um Vertragspartner zu sein, benötigt die Religi-
onsgemeinschaft neben der – leichter herzustel-
lenden – formalen Struktur auch einen inneren 
„Aggregatzustand“, der die logistischen Voraus-
setzungen bietet: Personal, Geschäftsstelle, juristi-
sche, sprachliche und Verwaltungskompetenz, Fi-
nanzen, Transparenz der Mitgliederschaft und die 
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Gewähr der Akzeptanz der Verhandlungsthemen 
und -ergebnisse im Hinblick auf einen Staatsver-
trag im wechselseitigen Diskurs zwischen Verband 
und Mitgliedschaft. Wir wissen, dass diese Voraus-
setzungen in den großen Kirchen seit langem ge-
geben sind; in der muslimischen Religionsgemein-
schaft müssen diese weiterhin wachsen; dies ist ein 
langsamer Prozess! Aber dieser Prozess ist eine 
unumkehrbare Entwicklung, die zugleich ein Spie-
gelbild der wachsenden Integration ist.  
Eile ist geboten, nicht im Abschluss eines Vertrages 
sondern im Beginn des Dialoges dorthin. Schura 
Niedersachsen begrüßt es ausdrücklich, wenn mit 
DiTiB die andere große muslimische Religionsge-
meinschaft gleicher „Konfession“ in Niedersachsen 
einbezogen wird, trotz verfassungsrechtlicher Be-
denken wegen ihrer Anbindung an einen Dritt-
staat. Der Dialog mit dem Land Niedersachsen ist 
nicht ohne Voraussetzungen. Zu diesen gehören: 
• Selbstbestimmung der Religionsgemein-

schaft über ihre Glaubensinhalte und die Zuge-
hörigkeit zu ihr;  

• die Vorbereitungs- bzw. Verhandlungs-
kommission muss die verfassungsmäßige Reli-
gionsneutralität des Staates beachten; „Mit-
bewerber“ auf dem Markt der Religionen kön-
nen nur zugelassen sein, soweit beide Parteien 
dem zustimmen;    

• gemeinsamer oder wechselnder Vorsitz der 
Verhandlungskommission;  

• Benennung von Themen, die nicht verhan-
delbar sind; dazu gehört u. a. das deutsche 
Personenstands-, Erb- oder Staatsangehörig-
keitsrecht; 

• ein Staatsvertrag ist ein Instrument, das die 
Entwicklung in der Gesellschaft auch dyna-
misch nachzeichnen und vorbereiten soll; des-
halb sind Instrumente der Evaluierung durch 
eine gemeinsame Clearingstelle und Fort-
schreibung vorzusehen.  

 
B. Mögliche Vertragsgegenstände 
Schura Niedersachsen geht zweckmäßigerweise 
von einem Rahmenvertrag mit Freundschaftsklau-
sel aus, der einige heute klar definierbare Einzelre-
gelungen enthält. Weitere Sachverhalte, deren Re-
levanz oder Umsetzbarkeit z.Z. noch nicht hinrei-
chend bestimmbar sind, sollen einer Fortschrei-
bung des Vertrages binnen festzulegender Fristen 
vorbehalten werden. Insgesamt werden oder kön-
nen folgende Themen Vertragsgegenstand (Rei-
henfolge ohne Gewichtung) sein: 
1. Islamischer Religionsunterricht, Lehrplan- und 
Lehrbuchkommission 

Den als Schulversuch eingeführten islamischen Re-
ligionsunterricht nach Artikel 7 Absatz 3 Grund-
gesetz sollten Land und Schura Niedersachsen als 
Religionsgemeinschaft in partnerschaftlichem Mit-
einander und mit Erfolgswillen verwirklichen. Das 
Land sollte von Anfang an und an keiner Stelle 
seinen muslimischen BürgerInnen und Kindern 
weniger Rechte und Mitsprachemöglichkeiten ein-
räumen als anderen Religionsgemeinschaften; dies 
betrifft insbesondere die Lehrplanerstellung und 
wissenschaftliche Begleitung, Abgrenzung des Un-
terrichts zu anderen Religionsgemeinschaften und 
Mitbestimmung über die Auswahl der Lehrkräfte. 
Die Deutungsmacht über Inhalt und Definition von 
Islam liegt ausschließlich bei der Religionsgemein-
schaft. Den Muslimen soll keine ihrer Religion und 
Religionsgeschichte wesensfremde, etwa kirchen-
ähnliche Organisationsstruktur abverlangt werden.  
2. Universitätslehrstuhl für Religionspädagogik 
(Schule, Moschee), Lehre, Forschung 
Grundlage für einen langfristigen und erfolgrei-
chen islamischen Religionsunterricht ist die Ausbil-
dung von Lehrkräften. Zeitnah sollen deshalb an 
niedersächsischen Universitäten Islamische Reli-
gionspädagogik für Lehrkräfte sowie ein for-
schungsorientierter Lehrstuhl im Einvernehmen mit 
der islamischen Religionsgemeinschaft eingerichtet 
werden. 
3. Integration von Imamen 
Soweit noch nicht in ausreichendem Umfange im 
Inland ausgebildete Imame zur Verfügung stehen, 
sollte die Visa-Erteilung für Imame aus Drittländern 
erleichtert und ihre sprachliche (höher als Zertifikat 
Deutsch Stufe B1) und gesellschaftliche Kompe-
tenz gezielt gefördert werden. 
4. Idschazet für Lehrkräfte und für Hochschule 
Analog zu missio canonica oder vocatio muss zur 
Berufung von muslimischen Lehrkräften für die 
Schule und die Universität eine entsprechende Re-
gelung gefunden werden, die im Notfall auch die 
Entbindung von der Lehrbefugnis vorsieht. 
5. Förderung islamischer Bildungseinrichtungen, 
soweit islamische Organisationen bzw. insbeson-
dere die vertragsbeteiligte Religionsgemeinschaft 
Bildungseinrichtungen schaffen.   
6. Anstaltsseelsorge 
in Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten, Senio-
ren- und Behinderteneinrichtungen sowie Bil-
dungsanstalten. 
7. Beteiligung als Träger öffentlicher Belange  
in Normgebungsverfahren wie dies bislang in klei-
nerem Umfange eingeführt worden ist.   
8. Vertraulichkeitsgewährleistung („Beichtge-
heimnis“) 
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Muslimische haupt- und ehrenamtliche Seelsorger 
müssen ihre Arbeit unabhängig und auf gesicher-
ter Vertrauensgrundlage gegenüber ihren Klienten 
führen. 
9. Feiertagsschutz 
Generelle Gewährleistung der Feiertagsruhe für 
Schüler/ Studenten und Beschäftigte im öff. Dienst 
an den beiden islamischen Feiertagen des 
Fastenbrechens und des Opferfestes (sowie des 
Aschura-Tages).  
10. Eröffnung der Friedhofsträgerschaft  
Das Land sollte Bestattungen nach islamischem Ri-
tus ohne Einzelverfahren und den Muslimen die 
Friedhofsträgerschaft auch ohne Körperschaftssta-
tus ermöglichen. 
11. Anerkennung und Förderung als Träger der 
freien Jugendhilfe,  
von Kindergärten, Kindertagesstätten unter den 
Voraussetzungen des § 75 SGB VIII. 
12. Mitwirkung in Rundfunkräten samt Sendezei-
ten 
Öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveran-
stalter sollen unter Vermittlung des Landes ange-
messene Sendezeiten für die Übertragung islami-
scher Inhalte einschließlich gottesdienstlicher 
Handlungen gewähren sowie Muslime angemes-
sen in ihren Aufsichtsgremien beteiligen. 
13. Halalvorschriften 
Die Mitwirkung im Tierschutzbeirat des Landes 
und die nach religiösen Regeln gebotene  Gewin-
nung von Fleisch muss gewährleistet werden, dazu 
gehört auch die Aufhebung derzeitiger bürokrati-
scher Barrieren beim Schächten. Es wird begrüßt, 
wenn über den ML der Absatz niedersächsischer, 
halal erzeugter Agrarprodukte gefördert werden 
kann. 
14. Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
Die Errichtung und der Betrieb von Moscheen 
samt mit diesen verbundener Einrichtungen soll er-
leichtert werden. Gotteshäuser sind greifbarster 
Ausdruck und Bedürfnis des Religiösen im öffentli-
chen Raum. Das Land muss auf eine die Chancen 
der Religionsgemeinschaften gleich und wohl-
wollend behandelnde Anwendung insbesondere 
des Baurechtes hinwirken, soweit im Hinblick auf 
die niedersächsischen Muslime ein Nachholbedarf 
in der Errichtung angemessener Moscheen und mit 
ihr traditionell und funktionell verbundener Ein-
richtungen besteht. 
15. Integrationsförderung, finanzielle Unterstüt-
zung 
Im Hinblick auf Chancengleichheit und Gleichbe-
handlung der Muslime in Niedersachsen mit den 
anderen wichtigen Religionsgemeinschaften sollte 

das Land wohlwollend in die institutionelle Förde-
rung der islamischen Gemeinde-, Jugend-, karitati-
ven und Bildungsarbeit mitsamt dem interreligösen 
Dialog und der Integrationsarbeit der Moschee-
gemeinden einsteigen. 
16. Vorbildwirkung des Landes  
(als Arbeitgeber und Betreiber landeseigener Ein-
richtungen) bei Gebetsräumen (insbes. in Kran-
kenhäusern) und -zeiten, Speiseregeln (Kantinen), 
Kleidung; entspr. Übernahmeempfehlungen an 
kommunale Arbeitgeber/Träger. 
- Das rituelle fünfmalige Pflichtgebet fällt je nach 
jahreszeitlich bedingtem Sonnenstand auch in die 
schulische Unterrichtszeit bzw. in die berufliche 
Arbeitszeit. Das Land sollte für seine Einrichtungen 
durch Betriebs- oder Tarifvereinbarungen auf die 
Ermöglichung des jeweils nur 10 Min. umfassen-
den Gebetes vorbildgebend hinwirken. An den 
beiden islamischen Feiertagen des Fastenbrechens 
und des Opferfestes soll muslimischen Schülern 
und ArbeitnehmerInnen generell Urlaub gegeben 
werden. 
- Religiöse Speisegebote, wie sie im islamischen 
Glauben typisch sind, sollen in öffentlichen Einrich-
tungen, insbesondere Kantinen oder Krankenhäu-
sern beachtet und ihre Voraussetzungen ein-
schließlich der Gewinnung von halal geschlachte-
tem Fleisch ermöglicht werden. 
- Bestimmte und sittsame Bekleidung ist Gegen-
stand aller drei abrahamitischen Religionsgemein-
schaften. Das Land greift hierin nicht ein. Wo z.Z. 
aus gegensätzlichen und in den Ländern unter-
schiedlich gehandhabten Rechtspositionen Ein-
schränkungen der Bekleidungsfreiheit im öffentli-
chen Raum und Dienst oder seitens privater Ar-
beitgeber bestehen, wird sich das Land im Sinne 
einer umfassenden Antidiskriminierung für eine die 
Freiheit der Religionsausübung vorrangig berück-
sichtigenden rechtlichen und tatsächlichen Lösung 
einsetzen. Dies berücksichtigt auch die Belange der 
Sittsamkeit der muslimischen Jugend in Kindergar-
ten und Schule. 
17. Ständige Kommission 
Land und Religionsgemeinschaft sollten sich in 
halbjährlichen Konsultationen zu allen vertragsre-
levanten Fragen und zum gegenseitigen Verhältnis 
im Allgemeinen austauschen. Die Vertragspartner 
sollten weiterhin nach Ablauf von z.B. fünf Jahren 
Umsetzung und Entwicklung der Vertragsziele 
evaluieren und den Vertrag im Geiste einer eine 
Freundschaftsklausel enthaltenden Präambel bei 
Bedarf anpassen  




